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FORMULAR FUER DIE ANFERTIGUNG VON GUELTBRIEFEN[AUF DEM GEBIETE
VON STADT UND AMT ZUG]

Der Zins betrage pro 100 Gl . Hauptgut 5 Gl . , wobei 1 Gl . mit
40 ss Haller anzurechnen sei . Als Zinstag wird St . Martin oder

die 8 Tage darnach bezeichnet . Gefertigt sollte der Brief vom
Ammann [von Stadt und Amt Zug] werden . Sollte der Zins nicht



termingerecht entrichtet werden , habe der Empfänger desselben

das Recht , auf die Unterpfänder zu greifen und den Zins samt Ko¬

sten und Schaden auf dem Rathause [ in Zug ] geltend zu machen.

Kopie , von Stadtschreiber Kanrad III . Zurlauben - AH 2, 58 - Blatt 58v leer
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